EuGH erleichtert Zusammenarbeit von Kommunen
Die gegenseitige Beauftragung von Kommunen ohne Ausschreibung ist möglich. Das hat der EuGH am 9. Juni 2009 (Az. C-480/09) entschieden. 
Vier niedersächsische Landkreise hatten die Stadt Hamburg mit der Abfallbeseitigung beauftragt. Die Müllverbrennungsanlage des Stadtstaates konnte so ausgelastet werden. Die EU-Kommission sah in dieser Beauftragung jedoch eine rechtswidrige Vergabe ohne europarechtskonformes Ausschreibungsverfahren und erhob Klage. Immer dann, wenn Kommunen eine Aufgabe nicht selbst erledigen, müsse sie in den Wettbewerb gestellt werde, also ein Ausschreibungsverfahren unter Beteiligung privater Unternehmen durchgeführt werden.
Der Gerichtshof hat die Klage jedoch abgewiesen – entgegen dem Plädoyer des Generalanwalts, was eine Seltenheit ist. Solange Kommunen ausschließlich zur Erfüllung der ihnen obliegenden öffentlichen Aufgaben handeln und Private in keiner Form beteiligt sind, können Kommunen und andere staatliche Auftraggeber nun mit anderen öffentlichen Auftraggebern zusammen arbeiten, ohne ein langwieriges Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung bestehe nicht, wenn Private in keiner Weise beteiligt sind, daher bestehe auch kein Grund, die Leistung in den Wettbewerb zu stellen und Angebote Privater einzuholen.
Das Urteil des EuGH kann Kommunen aufatmen lassen. Diese stehen vor dem Problem, ihre Aufgabenerfüllung so kosteneffizient wie möglich erfüllen zu müssen. Rationalisierung ist daher Pflicht. Das Vergaberecht hat aber bislang die Kooperation von Kommunen zur Gewinnung von Synergieeffekten und zur Kostensenkung massiv erschwert. Die Kommission verlangte die Gründung gemeinsamer Tochterunternehmen oder gar öffentlicher Zwischeneinrichtungen wie Zweckverbänden. Flexibles Handeln etwa zur Nutzung von kurzfristig frei werdenden Überkapazitäten im Nachbarlandkreis oder in der Nachbarstadt wurde unmöglich gemacht. Der EuGH hat der Kommission nun Grenzen gesetzt und den Kommunen ein wenig Handlungsfähigkeit zurück gegeben.
Das Urteil ist im Volltext zum Download erhältlich.

